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B A R Z A H L U N G S V E R B O T

Bei Immobiliengeschäften gilt ab dem 1. April 2023 ein Barzahlungsverbot. Der
muss dessen Einhaltung überprüfen. Ohne den entsprechenden Nachweis
verzögert sich die Vertragsabwicklung. Verstöße müssen gemeldet werden. Für
die Käuferseite besteht zudem bei einer Barzahlung das Risiko, den Kaufpreis
erneut erbringen zu müssen.
Das Barzahlungsverbot gilt ab dem 1. April 2023 sowohl beim Kauf und Tausch
von Immobilien als auch beim Erwerb von Anteilen an Gesellschaften mit
Immobilienvermögen: Nach der Neuregelung ist es künftig bei
Immobiliengeschäften verboten, die Gegenleistung durch

§ Bargeld,
§ Kryptowerte,
§ Gold, Platin oder Edelsteine

zu erbringen. Wird dennoch unzulässigerweise der Kaufpreis ganz oder teilweise
„bar“ erbracht, bleibt künftig die Kaufpreisforderung des Verkäufers insoweit
bestehen. Dies ist für den Käufer ein erhebliches Risiko, denn dieser müsste trotz
bereits erfolgter Barzahlung den Kaufpreis erneut, und zwar unbar, z.B. mittels
Banküberweisung, erbringen. Die zuvor erfolgte Barzahlung kann zwar
zurückgefordert werden. Damit sind allerdings Mühen und Risiken verbunden,
z.B. die Zahlungsunfähigkeit des Verkäufers.
Die Einhaltung des Barzahlungsverbots ist künftig bei „Asset Deal“, also beim
Kauf oder Tausch von Immobilien, von den Notaren zu überwachen. Hierzu sind
Nachweise für jede Zahlung vorzulegen. Als Nachweise geeignet sind
insbesondere Bankbestätigungen und Kontoauszüge. Ohne schlüssigen Nachweis
verzögert sich die Eigentumsumschreibung. Zudem muss der Notar den Fall dann
der zentralen Anti-Geldwäscheeinheit beim Zoll melden.
Sollten Sie Fragen zum Barzahlungsverbot haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern
zur Verfügung.
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